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§ 6 K-RegFG
Forderungsvoraussetzungen

K-RegFG - Karntner Regionalfondsgesetz - K-RegFG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.11.2025

(1) Forderungen dirfen nur gewahrt werden, wenn die in den Forderungsrichtlinien & 7) festgesetzten
Voraussetzungen erfullt sind und den nachstehenden Férderungsgrundsatzen entsprochen wird:

a) Eine Férderung darf nur aufgrund eines schriftlichen, beim Fonds einzubringenden Antrages gewahrt werden;

b) Férderungen - ausgenommen solche nach§ 3 Abs. 1 lit. g und nach8 4 Abs. 4 lit. a Z 1 - dirfen nur Karntner
Gemeinden gewdhrt werden. Forderungen far die Herstellung von Einrichtungen der regionalen
Sicherheitsinfrastruktur durfen auch sonstigen juristischen Personen gewdhrt werden, deren Aufgabe die
Errichtung von Einrichtungen zum Schutz gegen Wasserverheerungen, Lawinen, Felssturz, Steinschlag, Muren
und Rutschungen ist. Férderungen fur bodenpolitische Vorhaben nach§ 4 Abs. 4 lit. a Z 1 dirfen auch
Rechtstragern gewahrt werden, deren Aufgabe oder Unternehmensziel die Ansiedelung oder Standortverlegung
gewerblicher oder industrieller Betriebe ist und an denen eine Karntner Gemeinde allein oder gemeinsam mit
anderen Karntner Gemeinden mit mindestens 50 Prozent des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist;

c) die Finanzierung der zu férdernden MaRnahme muss unter Berlcksichtigung der Férderung aus Fondsmitteln
gesichert sein;

d) die zu férdernden MafBnahmen und Vorhaben missen mit den Rechtsvorschriften im Einklang stehen;

e) bodenpolitische Vorhaben durfen den Zielen und Grundsdtzen der Raumordnung & 2des Karntner
Raumordnungsgesetzes), den uberortlichen Entwicklungsprogrammen und sonstigen raumbedeutsamen
MalRnahmen und Planungen des Landes, des Bundes oder sonstiger Rechtstrager, deren Planungen im
offentlichen Interesse liegen, nicht widersprechen und missen mit den im 6rtlichen Entwicklungskonzept der
Gemeinde (§ 2 des Karntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995) festgelegten Zielen der ortlichen Raumplanung im
Einklang stehen sowie auf die wirtschaftlichen, sozialen, 6kologischen und kulturellen Erfordernisse in der
Gemeinde Bedacht nehmen;

f) auf Zuwendungen und Férderungen, die von Dritten gewahrt werden, auf sonstige Finanzierungsmoglichkeiten
und auf eine zumutbare Eigenleistung des Forderungswerbers nach MaRgabe seiner finanziellen
Leistungsfahigkeit ist Bedacht zu nehmen;
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g) auf die abschatzbaren raumbedeutsamen Auswirkungen bei einer Verwirklichung bodenpolitischer Vorhaben
nach§ 4 Abs. 4 lit. a und b, insbesondere auf die regionale Bevolkerungs-, Siedlungs-, Wirtschafts- und
Verkehrsentwicklung, den Arbeits- und den Wohnungsmarkt sowie die ortliche Umweltsituation ist Bedacht zu
nehmen;

h) Aufwendungen fiir die AufschlieBung sowie fir sonstige Malnahmen der Baureifmachung durfen aus
Fondsmitteln vorfinanziert werden;

i) die Forderungsmittel sind so einzusetzen, dass mit dem geringst moglichen Einsatz von Fondsmitteln
groRtmogliche raumordnungspolitische und regionalwirtschaftliche Effekte bewirkt werden;

j) die mit der Forderung angestrebten Ziele dirfen nicht auf andere Weise einfacher, wirksamer und
wirtschaftlicher erreichbar sein;

k) eine Forderung darf nur gewdhrt werden, wenn sich der Férderungswerber vor Gewahrung der Férderung
rechtsgeschaftlich verpflichtet, weder durch Abtretung, Anweisung oder Verpfandung noch auf eine andere
Weise Uber die gewahrte Forderung zu anderen Zwecken als zur Verwirklichung des Vorhabens zu verfugen;

I) eine Férderung nach§& 3 Abs. 1 lit. j darf nur gewahrt werden, wenn sich der Férderungswerber vor Gewahrung
der Forderung rechtsgeschaftlich verpflichtet, Zuwendungen und Forderungen, die von Dritten zur Finanzierung
der Beseitigung von eingetretenen Katastrophenschaden einschlieRlich der erforderlichen Aufrdumungs- und
Reinigungsarbeiten gewahrt werden, unverziglich zur Ruckzahlung von gewdhrten Krediten dem Fonds zu
erstatten;

m) eine Forderung nach § 3 Abs. 1 lit. | darf nur gewahrt werden, wenn sich der Férderungs-werber vor Gewahrung
der Forderung rechtsgeschaftlich verpflichtet, Zuwendungen und Forderungen, die von Dritten zur Finanzierung
des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur gewahrt werden, unverziglich zur Rickzahlung von gewahrten Krediten
dem Fonds zu erstatten.

(2) Auf eine Gewahrung von Férderungen aus Fondsmitteln aufgrund dieses Gesetzes besteht kein Rechtsanspruch.

(3) Anlasslich der Gewahrung einer Férderung hat sich der Fonds jedenfalls vorzubehalten, dass ein noch nicht
zuruickbezahlter Kredit nach Kindigung vorzeitig fallig wird, wenn

a) der Fonds Uber wesentliche Umstande nicht oder unvollstandig informiert worden ist oder

b) die geférderte MaRBnahme durch ein Verschulden des Férderungsempfangers nicht rechtzeitig durchgefihrt
worden ist oder

¢) die Férderung nicht widmungsgemal? verwendet worden ist oder

d) vorgeschriebene Auflagen nicht eingehalten worden sind.

In Kraft seit 16.02.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/k-regfg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/k-regfg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/k-regfg/paragraf/3
file:///

	§ 6 K-RegFG Förderungsvoraussetzungen
	K-RegFG - Kärntner Regionalfondsgesetz - K-RegFG


